Vordruckmuster KW Nr. 9
(zu § 23 Abs. 3 KWO)

Stand: April 2025

Zustimmungserklarung
fur die
D Gemeindewahl in der Gemeinde/Stadt
D Ortsbeiratswahl im Ortsbezirk
D Kreiswahl im Landkreis
D Auslanderbeiratswahl in der Gemeinde/Stadt

Gilserberg am 115.03.2026

1. Familienname, davon abweichender Geburtsname ", Rufname? Staatsangehérigkeit”

Tag der Geburt und Geburtsort Beruf oder Stand

Hauptwohnung (Stral3e, Haus-Nr., PLZ, Wohnort)

2. Ich stimme meiner Benennung als Bewerberin oder Bewerber in dem Wahlvorschlag der oder des

Name der Partei oder Wahlergruppe, Kurzbezeichnung

unwiderruflich zu.

3. |:| Ich bin

nicht als Beamtin oder Beamter, Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer ab der Entgeltgruppe 9b der Entgeltordnung zum Tarifver-
trag fur den &ffentlichen Dienst im kommunalen Bereich im 6ffentlichen Dienst beschaftigt
und
- nicht gegen Entgelt in einer Kérperschaft, Anstalt, Stiftung oder Gesellschaft tatig, an der eine Gemeinde oder ein Landkreis
mafgeblich beteiligt ist.

Wenn Punkt 3. angekreuzt wird, weiter mit Nr. 6.

4. Ich bin Beamtin oder Beamter, Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer ab der Entgeltgruppe 9b der Entgeltordnung zum Tarifvertrag fur
den o&ffentlichen Dienst im kommunalen Bereich im 6ffentlichen Dienst bei

Dienstherr und Beschaftigungsbehorde

Ich bin unmittelbar mit Aufgaben der Kommunal- und Fachaufsicht oder der Rechnungspriifung betraut:

Angabe der Aufgaben

5. |:| Ich bin leitende Arbeitnehmerin oder leitender Arbeitnehmer bei folgender Gesellschaft oder Stiftung des birgerlichen Rechts, an der

Gemeinde/Stadt/Landkreis
die/der

mafgeblich beteiligt ist:

Bezeichnung des Unternehmens

6. Die Modalitdten des Erwerbs der Rechtsstellung einer Vertreterin oder eines Vertreters nach § 23 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes
(KWG) und die Ausfiihrungen zur Unvereinbarkeit von Amt und Mandat habe ich zur Kenntnis genommen. Ich verpflichte mich, Unverein-
barkeitsgriinde, die bis zum Ende der bevorstehenden Wahizeit eintreten sollten, der Wahlleiterin oder dem Wabhlleiter unverzuglich mitzu-
teilen.

7. Ort, Datum Personliche und handschriftliche Unterschrift

n Nur anzugeben, wenn die Gemeindevertretung, Stadtverordnetenversammlung oder der Kreistag einen entsprechenden Beschluss nach § 16 Abs. 2 Satz 4 Hessisches Kommunal-
wahlgesetz (KWG) gefasst hat.

2 Soll ein im Pass, Personalausweis oder Melderegister eingetragener Doktorgrad bzw. Ordens- oder Kiinstlername auf Wunsch der Bewerberin oder des Bewerbers angegeben wer-
den, so ist der Doktorgrad vor dem Nachnamen und der Ordens-bzw. Kiinstlername in Klammern hinter dem Rufnamen einzutragen, z.B. (Kiinstlername: Mustermann).

3 Nur bei der Auslanderbeiratswahl angeben.
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Die Rechtsstellung einer Vertreterin oder eines Vertreters wird kraft Gesetzes erworben, ohne dass es
einer besonderen Annahme bedarf; eine Besonderheit gilt nur dann, wenn Grinde fur eine Unvereinbarkeit
von Amt und Mandat vorliegen.

§ 23 Kommunalwahlgesetz: Erwerb der Rechtsstellung eines Vertreters und Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses

(1) Ein gewahlter Bewerber erwirbt die Rechtstellung eines Vertreters mit der Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlkreis (§ 22 Abs. 1), jedoch nicht vor dem Ablauf der Wahlzeit der bisherigen Vertretungs-
korperschaft; Abs. 2 Satz 3 bleibt unberihrt.

(2) Der Wahlleiter macht das Wahlergebnis und die Namen der Vertreter 6ffentlich bekannt und benachrich-
tigt sie. Ist ein Vertreter an der Mitgliedschaft in der Vertretungskérperschaft gehindert (§ 37, § 65 Abs. 2
der Hessischen Gemeindeordnung, § 27, § 36 Abs. 2 der Hessischen Landkreisordnung), so weist ihn
der Wahlleiter darauf hin, dass er den Wegfall des Hinderungsgrundes nur binnen einer Woche nach
Zustellung der Benachrichtigung nachweisen kann. Wird der Wegfall des Hinderungsgrundes nicht bis
zum Ablauf der Frist nachgewiesen, gilt die Rechtsstellung als Vertreter riickwirkend als nicht erworben;
bis zum Nachweis des Wegfalls des Hinderungsgrundes kénnen Rechte aus der Rechtsstellung eines
Vertreters nicht ausgeibt werden.

Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter konnen nach § 37, § 65 Abs. 2 der Hessischen Gemein-
deordnung nicht sein

1. hauptamtliche Beamtinnen und Beamte oder haupt- oder nebenberufliche Arbeithehmerinnen und Arbeit-
nehmer ab der Entgeltgruppe 9b der Entgeltordnung zum Tarifvertrag fiir den 6ffentlichen Dienst im kom-
munalen Bereich
a) der Gemeinde,

b) einer gemeinschaftlichen Verwaltungseinrichtung, an der die Gemeinde beteiligt ist,

c) einer Korperschaft, Anstalt oder Stiftung des o6ffentlichen Rechts, an der die Gemeinde maRgeblich
beteiligt ist,

d) des Landes oder des Landkreises, die unmittelbar Aufgaben der Staatsaufsicht (Kommunal- und
Fachaufsicht) Uber die Gemeinde wahrnehmen,

e) des Landkreises, die mit Aufgaben der Rechnungsprifung fir die Gemeinde befasst sind;

2. leitende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einer Gesellschaft oder einer Stiftung des blirgerlichen
Rechts, an der die Gemeinde malfgeblich beteiligt ist;

3. Mitglieder des Gemeindevorstands.

Mitglied des Ortsbeirats kann nach § 82 Abs. 1 Satz 4 der Hessischen Gemeindeordnung nicht sein, wer
in der betreffenden Gemeinde nicht Gemeindevertreterin oder Gemeindevertreter sein kann.

Kreistagsabgeordnete konnen nach §§ 27, 36 Abs. 2 der Hessischen Landkreisordnung nicht sein

1. hauptamtliche Beamtinnen und Beamte und haupt- und nebenberufliche Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ab der Entgeltgruppe 9b der Entgeltordnung zum Tarifvertrag fiir den 6ffentlichen Dienst im kom-
munalen Bereich

a) des Landkreises,

b) einer Korperschaft, Anstalt oder Stiftung des 6ffentlichen Rechts, an der der Landkreis maRgeblich
beteiligt ist,

c) des Landes, die unmittelbar Aufgaben der Staatsaufsicht (Kommunal- und Fachaufsicht) Uber den
Landkreis wahrnehmen;

2. leitende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einer Gesellschaft oder einer Stiftung des burgerlichen
Rechts, an der der Landkreis mafRgeblich beteiligt ist;

3. Mitglieder des Kreisausschusses.
Mitglied des Auslanderbeirats kann nach § 86 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung nicht sein, wer

in der betreffenden Gemeinde in entsprechender Anwendung des § 37, § 65 Abs. 2 HGO nicht Gemeinde-
vertreterin oder Gemeindevertreter sein kann.
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Informationen zum Datenschutz

Fir die in lhrer Zustimmungserklarung angegebenen personenbezogenen Daten gilt:

1.

10.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, lhre Zustimmung zur Benennung als Bewerberin oder Bewerber nach
§ 11 Abs. 2 Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG) nachzuweisen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von § 1 Abs. 8 Hessisches Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetz (HDSIG) in Verbindung mit Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe ¢ und Artikel 9 Abs. 2 Buchstabe g Datenschutz-Grundver-
ordnung in Verbindung mit den §§ 11, 13, 14 und 15 KWG und den §§ 23 bis 25 Kommunalwahlordnung (KWO).

Ihre personenbezogenen Daten werden auch fir die 6ffentliche Bekanntmachung der vom Wahlausschuss zugelassenen Wahlvor-
schldge nach § 15 Abs. 4 KWG in Verbindung mit § 26 KWO und fir die Erstellung der Stimmzettel nach § 16 KWG in Verbindung
mit § 27 KWO verarbeitet.

Sie sind nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen.
Die Zustimmungserklarung ist aber nur mit diesen Angaben gultig.

Verantwortlich fur die Verarbeitung der mit lhrer Zustimmungserklarung angegebenen personenbezogenen Daten ist die den Wahl-
vorschlag einreichende Partei oder Wahlergruppe (
BRA

Nach Einreichung des Wahlvorschlags bei der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter ( Lisa-Marie Heer, Bahnhofstr. 40, 34630 Gilserberg
¥ ist diese oder dieser fiir die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten verantwortlich.

Empfanger der personenbezogenen Daten ist der Wahlausschuss (Postanschrift: c/o Wahlleiterin oder Wahlleiter, siehe Nummer 3.).
Im Falle eines Einspruchs gegen die Zuriickweisung eines Wahlvorschlags nach § 15 Abs. 3 KWG sind die Wahlleiterin oder der
Wahlleiter und der Wahlausschuss Empfanger der personenbezogenen Daten.

Im Falle von Wahleinspriichen kénnen auch die Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung/der Kreistag®, die sonstigen
nach § 26 Abs. 1 Satz 2 KWG Beteiligten, die zustandige Aufsichtsbehorde nach § 27 Satz 1 KWG sowie das zustandige Verwal-
tungsgericht Empfanger der personenbezogenen Daten sein.

Die personenbezogenen Daten in den vom Wahlausschuss zugelassenen Wahlvorschlagen werden offentlich bekannt gemacht. Die
Bekanntmachungsform ist nach § 67 Abs. 3 KWG in Verbindung mit § 7 Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung, § 6 Abs. 3 Hessische
Landkreisordnung in der jeweiligen Hauptsatzung geregelt.

Die Frist fur die Speicherung der personenbezogenen Daten richtet sich nach § 112 Abs. 3 KWO. Wahlunterlagen kdnnen drei Jahre
nach der Wahl vernichtet werden. Die Gemeindewabhlleiterin oder der Gemeindewahlleiter kann, falls erforderlich nach Abstimmung
mit der Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter, zulassen, dass die Unterlagen friher vernichtet werden, soweit sie nicht fur ein
schwebendes Wahlpriifungsverfahren oder fir die Strafverfolgungsbehdrde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein
kénnen.

Fir die Bekanntmachungen im Internet richtet sich die Frist fir die Speicherung der personenbezogenen Daten nach § 67 Abs. 3
Satz 3 Nr. 4 KWG. Danach sind personenbezogene Daten in 6ffentlichen Bekanntmachungen der zugelassenen Wahlvorschlage nach
§ 15 Abs. 4 Satz 1 KWG spéatestens sechs Monate nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses im Wahlkreis, in 6ffentlichen Be-
kanntmachungen des Wahlergebnisses und der gewahlten Vertreterinnen und Vertreter nach § 23 Abs. 2 Satz 1 KWG und (ber das
Nachriicken nach § 34 Abs. 3 KWG spatestens sechs Monate nach Ende der Wahlzeit zu I6schen.

Nach § 1 Abs. 8 HDSIG in Verbindung mit Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung kénnen Sie von dem Verantwortlichen Uber die
Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten Auskunft verlangen.

Nach § 1 Abs. 8 HDSIG in Verbindung mit Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung kdnnen Sie von dem Verantwortlichen die Be-
richtigung |hrer personenbezogenen Daten verlangen. Dadurch wird lhre Zustimmung zur Benennung als Bewerberin oder
Bewerber nicht zuriickgenommen. Nach Ablauf der Frist flr die Einreichung der Wahlvorschlage bis zum Ablauf des Wahltags
kénnen Sie die Berichtigung lhrer personenbezogenen Daten nur unter den Voraussetzungen des § 14 KWG verlangen.

Nach § 1 Abs. 8 HDSIG in Verbindung mit Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung kénnen Sie von dem Verantwortlichen die
unver-ziigliche Loschung lhrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit Ihre personenbezogenen Daten fiir die Zwecke, fiir die
sie verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind und die Speicherfrist abgelaufen ist, Ihre personenbezogenen Daten unrechtmafig
verarbeitet wurden oder der Verantwortliche zur Loschung verpflichtet ist. Dadurch wird lhre Zustimmung zur Benennung als
Bewer-berin oder Bewerber nicht zuriickgenommen.

Nach § 1 Abs. 8 HDSIG in Verbindung mit Artikel 18 Datenschutz- Grundverordnung kénnen Sie von dem Verantwortlichen statt der
Léschung die Einschrankung der Verarbeitung verlangen, soweit Ihre personenbezogenen Daten fiir die Zwecke, fir die sie verarbei-
tet wurden, nicht mehr notwendig sind oder lhre personenbezogenen Daten unrechtmaRig verarbeitet wurden. Sie kénnen die Ein-
schrankung der Verarbeitung auch dann verlangen, wenn Sie der Auffassung sind, dass lhre personenbezogenen Daten unrichtig
sind. Nach Ablauf der Frist fiir die Einreichung der Wahlvorschlage bis zum Ablauf des Wahltags kénnen Sie die Einschréankung der
Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten nur unter den Voraussetzungen des § 14 KWG verlangen. Durch einen Antrag auf
Einschrankung der Verarbeitung wird Ihre Zustimmung zur Benennung als Bewerberin oder Bewerber nicht zurickgenommen.

Beschwerden kdnnen Sie an den Hessischen Beauftragten fiir Datenschutz und Informationsfreiheit (Postanschrift: Hessischer Be-
auftragter fir Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden; E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de)
und gegebenenfalls an die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten des jeweils fur die Datenverarbeitung Verant-
wortlichen (siehe oben Nr. 3) richten.

) Name und Kontaktdaten der Partei oder Wahlergruppe eintragen.
2 Wahlleiterin oder Wabhlleiter, Dienststelle und Kontaktdaten der Wahlleiterin oder des Wahlleiters eintragen.
% Nichtzutreffendes streichen.


mailto:poststelle@datenschutz.hessen.de

	Gemeindewahl in der GemeindeStadt: Off
	Ortsbeiratswahl im Ortsbezirk: Off
	Kreiswahl im Landkreis: Off
	Ausländerbeiratswahl in der GemeindeStadt: Off
	undefined: Gilserberg 
	am: 15.03.2026
	1: 
	Staatsangehörigkeit3: 
	Tag der Geburt und Geburtsort: 
	Beruf oder Stand: 
	Hauptwohnung Straße HausNr PLZ Wohnort: 
	Name der Partei oder Wählergruppe Kurzbezeichnung: 
	Ich bin: Off
	Dienstherr und Beschäftigungsbehörde: 
	Nein: Off
	Ja und zwar mit: Off
	Angabe der Aufgaben: 
	Ich bin leitende Arbeitnehmerin oder leitender Arbeitnehmer bei folgender Gesellschaft oder Stiftung des bürgerlichen Rechts an der: Off
	dieder: 
	Bezeichnung des Unternehmens: 
	Ort Datum: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: Lisa-Marie Heer, Bahnhofstr. 40, 34630 Gilserberg
	Text4: 
	Kontrollkästchen1: Off


